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Slbb. 8. Beim Bau ven Ventilatoren

Anderswo ging's ähnlich.
Auch in Knausholz, Walpershofen,

Hirtel, Kirchhof und Heusweiler machten
Posth und Eberhardt ähnliche Feststellungen; sie fan¬
den offene Stollen, zum Teil in Betrieb, überall
Kohlen auf den Halden, und überall erhielten sie die
gleiche Antwort: man hätte keine Verfügung erhalten,
die Arbeiten einzustellen, „und", so sagte der Vor¬
steher von Knausholz, der Citohen Johann Sander,
„wenn wir auch eine solche erhalten, werden wir uns
nicht daran stören, sondern mit der Förderung fort¬
fahren, weil wir dazu auf unserem eigenen Grund
und Boden das Recht haoen. Allerdings, wenn die
Gesellschaft Eguer uns den Zentner zu 4 Kreuzern
lassen wollte, wie zur Zeit der früheren Regierung,
ja, dann ließe sich wohl darüber reden-"
Bei Güchenbach fand Posth zwei kleine, ver¬

lassene Schürfe längs der Heusweiler Chaussee.
„Ja", sagte ihm der Vorsteher dazu, „die armen

Leute von hier herum gehen zuweilen dorthin, um
sich ihren Brennvorrat für den Winter zu suchen;
wir haben sie bisher daran nicht gehindert und wollen
das auch in Zukunft nicht tun." — „Wir glaubten",
sagte Posch dazu klüglich, „daß es hier nicht am Platze
wäre, darauf zu bestehen."

In Walpers¬
hofen fand Posth
einen Stollen und
eine Abbaustrecke in
Betrieb. Er stellte
dem Gemeindevor¬
steher seine gewohn¬
ten Fragen, wor¬
auf er hörte, daß
auch diese Gemeinde
keine Verfügung er¬
halten hätte, chre
Förderung einzu¬
stellen, „und", so
sagte der Vorsteher
auch hier wieder,
„wenn ich auch eine
erhielte, so kann ich
doch nicht zusichern,
daß wir sie auch re¬
spektieren würden.
Ja, wenn man uns
die Kohlen zu 4
Kreutzer abgäbe. ...
Ich weiß nicht, wie
sich in dem Falle
die Gemeinde dazu
stellen würde... Aber
jedenfalls, soviel ist
sicher, daß wir be¬
reits eine Eingabe
gemacht haben, und
zwar aus französisch,
um unsere Rechte
zu reklamieren, und
daß dieselbe bereits
nach Trier unter¬
wegs ist.
Letzten Endes lag

all' diesen Vorgän¬
gen auf Seiten der

Eingesessenen und der Gemeinden nur die eine For¬
derung zugrunde, der eine Wunsch, die volle Freiheit
des Bergbaues, die man seit der Verordnung des
Fürsten Wilhelm Heinrich verloren hatte, wieder zu
gewinnen."
So hatte also die Verfügung zunächst noch keinen

Erfolg. Indessen, die von den Gemeinden ange¬
strengten Prozesse gingen verloren, da die Rechtslage
des Vertrages klar war und die Gemeinden keine
Möglichkeit hatten, ihr Eigentumsrecht an den Gru¬
ben zu beweisen.
Aber wir sahen oben schon die Forderung immer

wieder geltend machen: „entweder gebt uns Bergbau-
freiheit oder — laßt uns unsere Kohlen zu 4 Kreu¬
zern". — Das war des Pudels Kern. Herr Sainte-
Claire Deville legt uns dann in seiner Schrift weiter
dar, wie in der Tat die französische Regierung der
Gesellschaft Eguer einerseits das Monopol bestätigte,
wie aoer andererseits sie von ihr die Anerkennung des
Berechtigungskohlenprivilegs forderte. Nun waren
aber seit der Fürstenzeit die S e I b st k o st e n b e -

trächtlichae stiegen. Aus diesem Grunde sperrte
sich die Gesellschaft Eguer (zumal ja, wie bekannt, die
Forderungen der Gemeinden ziffernmäßig immer un¬
verschämter wurden, und offenbar mit Berechtigungs-


